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BASEL-STADT

Kosten im Pflegeheim
und zu Hause bei Pflegebedürftigkeit

Dr. Roman Geeser,
Grossrat FDP Basel

Kürzlich befasste sich die
Grossratskommission Steuerfragen mit einer
Petition, die einen Abzug von
mindestens der Hälfte der Heim- und
Pflegekosten bei den Einkommenssteuern
forderte. Die Petenten wiesen darauf

hin, dass heute Jahreskosten von
Fr. 80000 und mehr entstehen, wenn
man alle Auslagen berücksichtigt.

Diese Petition gab Gelegenheit,
wieder einmal auf die bestehenden
Massnahmen hinzuweisen und die
ganze finanzielle Problematik eines
Pflegeheimaufenthaltes darzustellen.

- Wer im Pflegeheim lebt oder zu
Hause pflegebedürftig ist, hat
Anspruch auf einen Abzug von
Fr. 5000.- vom Einkommen. Dies
ist seit 1991 im Steuergesetz des
Kantons Basel-Stadt geregelt.

- Wer sich ausserstande sieht, seine
Steuern zu begleichen, kann einen
Steuererlass bei Regierungsrat Dr.
U. Vischer beantragen. Entgegen
der landläufigen Meinung handelt

es sich nicht um einen Gnadener-
lass, sondern es besteht ein
Rechtsanspruch darauf beim Vorliegen
entsprechender Tatsachen.

- Seit 1.1.95 ist die Einkommens-und
Vermögensanrechnung zwischen
einem im Pflegeheim lebenden
Ehepartner und einem zu Hause
lebenden Ehepartner neu geregelt.
So werden dem zu Hause lebenden
Partner zwei Drittel des Einkommens

und Vermögens für den
Lebensunterhalt zugerechnet anstatt
wie bisher nur 50%. Der reduzierte
Anteil des im Pflegeheim lebenden
Partners wird durch die
Pflegebeihilfe ausgeglichen.

- Prof. R. Kocher, Grossrat FDP, er¬
sucht die Regierung mit einem
Anzug, mittels einer Standesinitiative

eine Eidg. Pflegeversicherung
zu fordern.

- In einem weiteren Anzug verlangt
Prof. Kocher, dass die Geriatrie-
und Pflegekosten durch eine
Ausklammerung der Abschreibung
auf Immobilien gesenkt werden:
Konkrete Schritte sind in Vorbereitung:

Der Grosse Rat wird
demnächst über eine Grundverbilligung

im Umfang von 1 Mio. Fr. zu
befinden haben.

Es ist klar, dass ein derart bedeutendes

Problem nur mit einer Vielzahl
von Massnahmen bewältigt werden
kann. Dies umsomehr, als die zunehmende

Lebenserwartung das Problem
noch verschärft.

Ein Anliegen, welches näher
geprüft werden muss, ist der
Vermögensverzehr bei Pflegeheimaufenthalten.

Ein Zehntel des Vermögens wird
im Bedarfsfall einbezogen bei der
Kalkulation bis auf einen Sockelbetrag
von Fr. 25 000 bei Alleinstehenden
und Fr. 40 000 bei Verheirateten. Stos-
send ist, dass Menschen, welche ihr
Leben lang gespart haben, im Alter in
relativ kurzer Zeit das Ersparte
aufbrauchen müssen. Hier stellen sich
sozial- und gesellschaftspolitische
Fragen. Ohne einer Lösung vorzugreifen,
aber diese Fragen sollten gründlich
überdacht werden.

Dr. Roman Geeser,
Grossrat FDP Basel
Präsident Grossratskommission für
Steuerfragen
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